Information der Einblrgerungsbehérde Hannover fir britische
Staatsangehdrige

Was andert sich mit dem Austritt von GroR3britannien aus der Europaischen Union flr
EinblUrgerungsbewerber*innen?

Uber die Voraussetzungen fir eine mogliche Einblrgerung informieren wir auf unserer
Internetseite www.einbirgerung-hannover.de.

Im Falle eines ungeregelten Brexits beachten Sie bitte Folgendes:

Sofern britische Staatsangehorige bereits 8 Jahre in Deutschland leben und die weiteren dort
genannten Einbirgerungsvoraussetzungen erflllen, konnte die Stellung eines
Einbirgerungsantrags moglich sein. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, dass britische
Staatsangehdrige auch mit zusatzlich fortbestehender britischer Staatsangehorigkeit
eingeburgert werden kbnnen, wenn sie bis zum Tag des Austritts (31.10.2019) einen
EinblUrgerungsantrag gestellt haben. Die Einblrgerungsvoraussetzungen missen zum
Zeitpunkt der Antragstellung und der Einburgerung erfillt sein. Sollte ein Einblrgerungstest
oder ein Sprachzertifikat erforderlich sein, kann die rechtzeitige Anmeldung zu diesem Test
anerkannt werden, wenn eine Teilnahme bis zum Austrittstag bei den zertifizierten
Prifstellen nicht méglich ist.

Zur Fristwahrung kann ein zunachst noch unverbindlicher Einbirgerungsantrag unter
Nennung der vollstandigen Personalien formlos per E-Mail an folgende Mailadresse
gesendet werden:

einbuergerung@hannover-stadt.de

Im Falle eines geregelten Brexit enthalt das Brexit-Ubergangsgesetz der Bundesregierung
eine Ubergangsregelung zugunsten britischer Einburgerungsbewerber, die vor Ablauf der
Ubergangszeitraumes in Deutschland einen Antrag auf Einbirgerung stellen und innerhalb
des Ubergangszeitraumes die Einbiirgerungsvoraussetzungen erfiillen. Sie werden unter
Beibehaltung der bisherigen britische Staatsangehdrigkeit eingebiirgert, auch wenn die
Entscheidung tiber ihre Einbiirgerung erst nach Ablauf des Ubergangszeitraumes erfolgt und
alle Gbrigen Einblrgerungsvoraussetzungen weiterhin erflllt werden.

Sollte eine Einblrgerung fur Sie nicht moglich sein, benétigen Sie nach dem Austritt einen
Aufenthaltstitel. Beachten Sie bitte hierzu unsere Informationen auf www.hannover-abh.de.



http://www.einbürgerung-hannover.de/
mailto:einbuergerung@hannover-stadt.de
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/brexit-uebergangsgesetz/2119360
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/brexit-uebergangsgesetz/2119360
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/glossareintraege/DE/e/einbuergerung.html;jsessionid=33D4B9013765EA8B2D6601235C8DA987.1_cid287
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/glossareintraege/DE/s/staatsangehoerigkeit.html;jsessionid=33D4B9013765EA8B2D6601235C8DA987.1_cid287
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/glossareintraege/DE/e/einbuergerung.html;jsessionid=33D4B9013765EA8B2D6601235C8DA987.1_cid287
http://www.hannover-abh.de/

